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Marktgemeinde Grafenstein 
-Bezirk Klagenfurt-Land- 
 
AZ: 004-1/01/2025 
 
 

N i e d e r s c h r i f t 
 

über die Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Grafenstein, am Donnerstag, dem 
10. April 2025 im Hambruschsaal. 
 
Beginn: 19.00 Uhr 
 
Anwesende:  Bgm. Mag. Stefan Deutschmann 
   Vzbgm. Valentin Egger  

Vzbgm. DI Markus Tschischej 
 
 
Friedrich Pribassnig  
Mag. Peter Ruttnig  
Stefan Michor  
Theresia Lauer  
Thomas Hofbauer 
Valentin Michor 
Johann Karner 
Josef Maurel  

Nina Maurel 
Peter Struger  
Helmut Nikel  
Jürgen Cseke  
Franz Hanschitz  
Klaus Pinter  
Hermann Drössel  
Marianne Edlacher 

 
 
Entschuldigt:  Alexander Brummer Ersatz:  Jürgen Cseke 
 Jürgen Lassnig   Franz Hanschitz 
 
Amtsleiter: Ing. Mag. Andreas Tischler 
Finanzverwalter: Michael Holzer 
Schriftführerin: Andrea Schnögl 
 
Die Sitzung wurde vom Bürgermeister ordnungsgemäß unter Beachtung der Bestimmungen der 
K-AGO und der GO, unter Bekanntgabe der Tagesordnung auf den gegenwärtigen Zeitpunkt 
einberufen. 
 
Hinweis: Diese Niederschrift enthält zu den einzelnen Tagesordnungspunkten die gestellten 
Anträge, die Abstimmungsergebnisse und die zur Beschlussfassung wesentlichen, dem Sinne 
nach wiedergegebenen Diskussionsbeiträgen bzw. wörtlich geforderten Zitierungen. 
 
Sitzungsverlauf: 
 
Der Bürgermeister begrüßt die Damen und Herren des Gemeinderates sowie die anwesenden 
Zuhörer, eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Tagesordnung:  

 
 

Öffentlicher Teil 
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1. Fragestunde 
 

• FPÖ Grafenstein: Anfrage “Ersatz Nestschaukel am Spielplatz“ 
 
Hr. Bgm. Mag. Deutschmann informiert, dass die Neuanschaffung der Nestschaukel € 7.000,- 
kostet. Er möchte dies im bevorstehenden Gespräch mit LR Fellner vorbringen und um 
Unterstützung ansuchen. 
 
 

• FPÖ Grafenstein: Antrag “Errichtung von Stop-Tafeln“ 
 
Der Antrag wird der BH Klagenfurt – Land zur Begutachtung weitergeleitet. 
 
 

2. Bestellung der Protokollfertiger 
 
Als Protokollfertiger wurden Fr. Nina Maurel und Hr. Mag. Peter Ruttnig vorgeschlagen. 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
 

3. Bericht des Familienausschusses 
 
Hr. St. Michor verliest die Niederschrift über die Sitzung des Familienausschusses am 
5. Februar 2025: 
 
Hr. V. Michor verlässt um 19.06 Uhr den Sitzungssaal und kehrt um 19.08 Uhr zurück. 
 
Ein zweiter Defibrilator wird im Hambruschareal als nicht sinnvoll erachtet, eventuell wäre eine 
Platzierung im Sportzentrum anzudenken. 
 
Fr. Edlacher merkt an, dass sie am Seminar „Letzte Hilfe“ teilgenommen hat und regt eine 
Fortsetzung an. 

 
 

4. Bericht des Kontrollausschusses 
 
Hr. Mag. Ruttnig verliest die Niederschrift über die Sitzung des Kontrollausschusses vom 
9. April 2025: 

 
Hr. Bgm. Mag. Deutschmann dankt dem Kontrollausschuss für seine überaus wichtige Tätigkeit 
sowie der Finanzverwaltung für die genaue Arbeit. 
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5. Jahresrechnung 2024 
 
Hr. Bgm. Mag. Deutschmann erteilt FV Hr. Holzer das Wort und ersucht um Information: 
 
 

Der vorliegende Entwurf der Jahresrechnung wurde im Zusammenhang mit einer 
Gebarungseinschau gem. § 97 K-AGO seitens der Aufsichtsbehörde begutachtet. 
Das Ergebnis der Begutachtung wurde mit Schreiben vom 05.03.2025; Zahl: 03-KL25-
VO-26425/2025-2 an die Marktgemeinde übermittelt. 
Die dabei getroffenen Feststellungen wurden gemäß der im Schreiben enthaltenen 
Aufforderung dem Gemeinderat verlesen. 
 

Textliche Erläuterungen 
gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, 
zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Rechnungsabschluss 2024  

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2024 verfolgten Ziele und Strategien:  
Die im Voranschlag 2024 umgesetzten Arbeiten bezogen sich auf Projekte aus den 
Vorjahren. Aufgrund der finanziellen Unsicherheit und den vorgegebenen 

Sparmaßnahmen wurden keine neuen Vorhaben gestartet. 
Die Rückzahlung des Regionalfonds-Darlehens erfolgte wie geplant (zusätzliche 

Sondertilgung aus Grundstückverkauf). 
2. Beschreibung des Haushaltes: 
2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen: 

Eine größere Abweichung findet sich bei den Ertragsanteilen. Es wurden um ca. 
€ 155.000,00 weniger überwiesen als veranschlagt. 

Die Sozialhilfebeiträge fielen gegenüber dem Voranschlag um € 125.743,00 niedriger 
aus. 
Die Betriebsabgangsdeckung der Krankenanstalten ergab eine Abweichung nach 

unten um € 51.026,00.  
2.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen: 

Die größten Positionen auf der Einnahmenseite betrafen wie schon in den 
vergangenen Jahren die Ertragsanteile und Kommunalsteuer. Es wurden EA 
€ 2.913.813,29 an die Gemeinde ausbezahlt. Die Kommunalsteuereinnahmen 

betrugen € 704.092,80. An Gewerbeförderungen wurden € 16.254,90 ausbezahlt. 
Einnahmen aus der Grundsteuer betrugen € 223.672,00. 

 
Im Sozialhilfebereich wurden Aufwendungen in Höhe von € 1.366.173,80 geleistet. 
Auf der Ertragsseite wurden erstmalig die Strafgelder in Höhe von € 46.553,34 an die 

Gemeinden ausbezahlt. Der IKZ Bonus in Höhe von € 50.000,00 wurde ebenfalls an 
die Gemeinden bezahlt.  

Die Abgangsdeckung der Krankenanstalten betrug € 589.073,69. Aufwendungen bzw. 
Auszahlungen an Rettungsdienste € 41.784,29. 
Im Kindergarten stehen Erträge in Höhe von € 537.809,29 Aufwendungen in Höhe 

von € 664.681,02 gegenüber. (-126.871,73) Finanzierungshaushalt Einzahlungen 
€ 501.244,63 Auszahlungen € 613.70,36 (-112.456,73) 

Die Landesumlage fiel mit € 182.001,23 um € 10.198,77 niedriger als veranschlagt 
aus. 
An Kommunalsteuer wurden € 704.000,00 eingenommen. 

Für PV-Anlagen wurden Förderungen in der Höhe des Voranschlages ausbezahlt 
10.600,00 (+ € 600,00).  
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Für die Schneeräumung und Bankettpflege wurden € 53.753,00 aufgewendet.  

Gebührenhaushalte: 
Am Bauhof standen Aufwendungen in Höhe von € 328.238,02 Erträgen in Höhe von 

€ 358.651,52 gegenüber. Nettoergebnis € 30.413,50 
Bei der WVA gab es Aufwendungen in Höhe von € 521.833,65 gegenüber Erträgen in 
Höhe von € 472.877,71. 

Abwasserbeseitigung: Erträge betrugen € 763.309,72 und Aufwendungen 
€ 639.498,89.  

Die Müllbeseitigung stellte Erträge von € 441.209,36 Aufwendungen in Höhe von 
€ 340.650,03 gegenüber.   
Beim Lehrerwohnhaus stehen Erträge in Höhe von € 20.149,60 Aufwendungen in 

Höhe von € 41.091,60 gegenüber. Mit Jahresmitte wurden alle Wohnungen neu 
vermietet. 

Das Gendarmeriegebäude stellte Aufwendungen in Höhe von € 13.165,47 Erträgen in 
Höhe von € 33.215,21 gegenüber. Ergibt ein Nettoergebnis € 20.049,74. 
Bei der Bestattung ergaben sich Aufwendungen in Höhe von € 346.551,04 gegenüber 

Erträgen in Höhe von € 339.219,88. 
3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:1 

 
3.1. Summe der Erträge und Aufwendung: 

Erträge: € 9.331.987,10 
Aufwendungen:  € 9.019.349,85 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: € 304.342,95 
Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 444.460,58 

 

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:2 € 172.519,62  

 
 

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam): 
Einzahlungen: € 8.878.426,18 
Auszahlungen:  € 8.655.418,70 

 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:3 € 223.007,48 

 
3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)  

Einzahlungen: € 2.901.673,41 
Auszahlungen:  € 2.944.148,70 
 

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:4 € -42.475,29 

3.4. Veränderung an Liquiden Mitteln: 5  

Anfangsbestand liquide Mittel: € 4.116.103,00 
Endbestand liquide Mittel:  € 4.296.635,19 

davon Zahlungsmittelreserven  € 2.703.883,47 
  

 
 
2 Entspricht dem SALDO 00 gemäß Anlage 1a VRV 2015.  
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3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes: 

 
3.6. Vermögensrechnung:6 

Summe AKTIVA7: € 29.634.560,48 
Summe PASSIVA8:  € 29.634.560,48 
Nettovermögen (Ausgleichsposten)9 € 11.282.214,32 

 
3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes: 

 
Aufgrund der Abschreibungen und keiner Neuanschaffungen ergibt sich eine 
Vermögensveränderung in Höhe von € -754.019,60. 

 
3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden: 

Zur Tilgung des im Jahr 2023 aufgenommenen Regionalfondsdarlehens wurden die 
ersten Raten in Höhe von € 143.683,00 überwiesen. 
Aktueller Stand per 31.12.2024   € 726.316,17.  

 
Rücklagenzuführungen in Höhe von € 444.460,58 stehen Rücklagenentnahmen in 

Höhe von € 304.342,95 gegenüber. 
 

4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen 
von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015:  

 
 
Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 
1.4.2025 den Antrag auf Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2024. 
 
Abstimmung: einstimmig 
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6. Anpassung Finanzierungspläne 
 
Hr. Bgm. Mag. Deutschmann ersucht FV Hr. Holzer um Erläuterung: 
 

• Abstimmungsspende 
Änderung der Verwendung der Abstimmungsspende anlässlich der 100. Wiederkehr des 
Jahrestages der Kärntner Volksabstimmung. 
 
Am 27. Mai 2021 wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Grafenstein 
einstimmig der Beschluss gefasst, die anlässlich der 100. Wiederkehr des Jahrestages der 
Kärntner Volksabstimmung zugesicherte Abstimmungsspende in Höhe von € 60.153,00 für den 
Umbau/Sanierung der Volksschule Grafenstein zu verwenden. 
Aufgrund der finanziellen Situation von Bund, Land und Gemeinden ist mit einem Projektstart in 
absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Die Abrufung der Mittel sollen laut Aufforderungsschreiben des 
Landes vom 30.12.2024 bis 31.5.2025 seitens der Gemeinde erfolgen.  
Um die zugesagten Mittel verwenden zu können ist eine Zweckänderung notwendig.  
Als möglicher Verwendungszweck bietet sich laut Schreiben vom 20 Jänner 2021 
die Förderung des harmonischen Gemeindelebens sowie der kulturellen Vielfalt und der 
wirtschaftlichen, infrastrukturellen und regionalen Entwicklung an. 
Genauer definierte Vorhaben: 
Erweiterung Gehweg L87 € 28.350,00 
Neuausstattung von Klassen der Volksschule und der schulischen Tagesbetreuung € 22.000,00 
Ausstattung Kindergarten € 9.803,00 

 
Diskussion: 
Fr. Edlacher fragt nach, ob die Nestschaukel für den Spielplatz mit diesem Geld angeschafft 
werden könnte. 
FV Hr. Holzer erklärt, dass eine Möglichkeit wäre, sofern das Gespräch mit LR Fellner nicht zum 
gewünschten Erfolg führe. 
 
Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2025 den 
Antrag auf Abänderung der Verwendung der Abstimmungsspende. 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
Hr. Bgm. Mag. Deutschmann bedankt sich bei FV Hr. Holzer für seine umsichtige Arbeitsweise. 
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Hr. DI Tschischej verlässt um 19.29 Uhr den Sitzungssaal. 
 
 

• Finanzierungspläne 2025 
 
Errichtung Gehweg L87 (1612050) 
 
Der Finanzierungsplan wurde in der Sitzung vom 29.06.2023 aufgrund der Kostenschätzung und   
Vereinbarung mit dem Land Kärnten (Abt. 9 Straßen und Brücken) beschlossen. 
 
Nach Fertigstellung des Vorhabens liegt die Schlussrechnung vor und weist aufgrund von 
Änderungen in der Ausführung zusätzliche Kosten in Höhe von € 56.721,76 aus. In weiterer 
Folge ist der Finanzierungsplan zu erweitern: 

 
 

Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2025 den 
Antrag auf Beschlussfassung des vorstehenden Finanzierungsplanes. 
 
Abstimmung: einstimmig (18 dafür, Hr. DI Tschischej ist während der Abstimmung nicht im 
Sitzungssaal) 
  

Einnahmen: 136 700,00     

       

KIG 2023 Energiesparmaßnahmen       68 350,00    

BZ Mittel         40 000,00    

Abstimmungsspende (03-ALL-2295/1-2021)      28 350,00    

       

Ausgaben: 136 700,00     

       

Sonderanlagen Gehweg     136 700,00    
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7. Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung Wohnquartier 
„Kaiserallee“ 
 
Im Zusammenhang mit der Erschließung der zur Bebauung bereits freigegebenen Flächen hat 
sich die Notwendigkeit der Anpassung der Zufahrt im westlichen Bebauungsgebiet aufgrund 
fehlender Sichtweiten in die Landesstraße als notwendig herausgestellt. 
Die „angepasste“ Verordnung wurde von der Raumplanung des Landes, soweit freigegeben, und 
die Kundmachung des Verordnungsentwurfes erfolgte im Zeitraum 24.1.2025-26.2.2025. 
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Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2025 den 
Antrag auf Beschlussfassung der Verordnung zur Abänderung (erste Abänderung) des 
integrierten Flächenwidmungsplan- und Bebauungsplanung „Kaiserallee Grafenstein 01/2022“. 
 
Abstimmung: einstimmig (18 dafür, Hr. DI Tschischej ist während der Abstimmung nicht im 
Sitzungssaal) 
 
 
Hr. DI Tschischej kehrt um 19.32 Uhr in den Sitzungssaal zurück. 
 
 

8. Anpassung der Anschlussbeiträge WVA, Kanalisation 
 
Hr. Bgm. Mag. Deutschmann ersucht AL Hr. Ing. Mag. Tischler um Information: 
 
Die Verordnungen der Beitragssätze je Bewertungseinheit für die WVA und Kanalisation bestehen 
aus den Jahren 1995 (WVA) und 2000 (Kanalisation). Aufgrund der Inflation würde bei einer 
Indexanpassung, die bis dato in Anrechnung gebrachten Beitragssätze nahezu verdoppelt 
werden. 
Seitens der Gesetzgebung wurde mit Oktober 2024 die Gesetzesänderung vorgenommen und 
unter anderem auch die Beitragssätze für die Kanalisation und Wasserversorgung angepasst. 
Dies unterstützt auch die Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes. 
 

• Wasserversorgung - Anschlussbeitrag 
 
AZ: 850/WAB/1/2025 
 

V E R O R D N U N G 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Grafenstein, vom 10. April 2025, Zahl:850/WAB/1/2025, mit der 
Wasseranschlussbeiträge ausgeschrieben werden (Wasseranschlussbeitragsverordnung).  
Gemäß §§ 16 und 17 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 - FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt in der 
Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 128/2024, § 13 der Kärntner Allgemeinden Gemeindeordnung K-AGO, 
LGBl.Nr. 669/1998, in der Fassung LGBl.Nr. 43/2024, sowie § 10 Abs. 1 und § 13 des Kärntner 
Gemeindewasserversorgungsgesetzes - K-GWVG, LGBl.Nr. 107/1997, zuletzt in der Fassung des 
Gesetzes LGBl.Nr. 74/2024, wird verordnet:  
 

§ 1 Ausschreibung  
Für die Schaffung der Möglichkeit eines Anschlusses an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen der 
Marktgemeinde Grafenstein werden zur Deckung der Kosten der Errichtung dieser 
Wasserversorgungsanlagen Wasseranschlussbeiträge (Ergänzungsbeitrag, Nachtragsbeitrag) nach den 
Bestimmungen des Gemeindewasserversorgungsgesetzes ausgeschrieben.  
 

§ 2 Abgabenschuldner 
(1) Zur Entrichtung des Wasseranschlussbeitrages sind die Eigentümer der an die 
Gemeindewasserversorgungsanlage anzuschließenden Grundstücke oder Bauwerke verpflichtet.  
(2) Der Grundeigentümer haftet - sofern er nicht selbst Abgabenschuldner ist - für den 
Wasseranschlussbeitrag mit dem Abgabenschuldner zur ungeteilten Hand.  
 

§ 3 Höhe der Anschlussbeiträge 
Der Beitragssatz wird mit € 2.500,00 inkl. 10% USt. (d.s. € 2.272,73 exkl. USt.), pro Bewertungseinheit 
festgesetzt.  
 

§ 4 Gleichstellungsklausel 
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Soweit in dieser Verordnung Funktionsbezeichnungen und personenbezogene Bezeichnungen nur in 
männlicher Form oder nur in weiblicher Form verwendet werden, umfassen diese alle Geschlechter in 
gleicher Weise.  
 

§ 5 Inkrafttreten 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2025 in Kraft.  
(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde 
Grafenstein, 18.9.1995 abgeändert am 20. Dez. 2001, Zahl 004-1/5/2001, mit der Wasseranschlussbeiträge 
ausgeschrieben werden, außer Kraft.  
 

Der Bürgermeister: 
 
 

ÖR Mag. Stefan Deutschmann 

Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2025 den 
Antrag zur Beschlussfassung der vorstehenden Verordnung. 
 
Abstimmung: einstimmig 

 
 

• Kanalisation – Anschlussbeitrag 
 
 
Zahl: 851 - KAB/1/2025 
 

V E R O R D N U N G 
 
des Gemeinderates Marktgemeinde Grafenstein, vom 10. April 2025, Zahl:851/KAB/1/2025, mit der 
Kanalisationsbeiträge ausgeschrieben werden (Kanalanschlussbeitragsverordnung).  
Gemäß §§ 16 und 17 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 - FAG 2024, BGBl. I Nr. 16/2023, zuletzt in der 
Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 128/2024, § 13 der Kärntner Allgemeinden Gemeindeordnung K-AGO, 
LGBl.Nr. 669/1998, in der Fassung LGBl.Nr. 43/2024, sowie §§ 24 und 25 des Kärntner 
Gemeindekanalisationsgesetzes, K-GKG, LGBl.Nr. 62/1999, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl.Nr. 
74/2024, wird verordnet:  
 

§ 1 Ausschreibung 
Für die Schaffung der Möglichkeit eines Anschlusses an die öffentlichen Kanalisationsanlagen im Gebiet 
der Marktgemeinde Grafenstein werden Kanalisationsbeiträge und Ergänzungsbeiträge ausgeschrieben.  
 

§ 2 Abgabenschuldner 
(1) Zur Entrichtung des Kanalanschlussbeitrages sind die Eigentümer des Gebäudes oder der befestigten 
Fläche verpflichtet. 
(2) Die Grundeigentümer haften - sofern sie nicht selbst Abgabenschuldner sind - für den 
Kanalanschlussbeitrag mit dem Abgabenschuldner zur ungeteilten Hand.  
 

§ 3 Höhe der Anschlussbeiträge 
Der Beitragssatz wird pro Bewertungseinheit mit € 3.500,00 inkl. 10% USt. (d.s. € 3.181.82 exkl. USt.), 
festgesetzt.  
 

§ 4 Gleichstellungsklausel 
Soweit in dieser Verordnung Funktionsbezeichnungen und personenbezogene Bezeichnungen nur in 
männlicher Form oder nur in weiblicher Form verwendet werden, umfassen diese Männer und Frauen in 
gleicher Weise.  
 

§ 5 Inkrafttreten 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2025 in Kraft.  
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(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde 
Grafenstein vom 5.5.2000, Zahl: 004-1/2/2000, geändert am 20. Dez. 2001, Zahl: 004-1/5/2001, mit der 
Kanalisationsbeiträge ausgeschrieben werden, außer Kraft.  
 

Der Bürgermeister: 
 
 

ÖR Mag. Stefan Deutschmann 

 
Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2025 den 
Antrag zur Beschlussfassung der vorstehenden Verordnung. 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
 

9. Kindergartenordnung 
 
AZ.: 240 – KIGAO/1/2025 
 

Kinderbildungs- und -betreuungsordnung 
für Kindergartengruppen 

 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Grafenstein, vom 10. April 2025, Zahl: 240 – KIKAO/1/2025. 
Gemäß § 14 Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – K-KBBG, LGBl. Nr. 13/2011, zuletzt in der 
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 13/2023, sowie der Kärntner Zusatzleistungenverordnung – K-ZLVO, 
LGBl. Nr. 35/2023, wird beschlossen:  
 

§ 1 Aufnahmebedingungen, Reihung 
(1) Die Aufnahme in Kindergartengruppen der Marktgemeinde Grafenstein, für welche sie selbst Trägerin 
der Einrichtung ist, erfolgt gemäß dieser Kinderbildungs- und -betreuungsordnung nach Maßgabe der freien 
Plätze entsprechend dem Lebensalter der angemeldeten Kinder, wobei Aufnahmewerber aus dem Gebiet 
der Marktgemeinde Grafenstein (der Hauptwohnsitz ist maßgebend) vorrangig zu berücksichtigen sind. 
(2) Die Aufnahme der Kinder erfolgt durch die Verwaltung der Marktgemeinde Grafenstein gemäß der 
Reihungsliste entsprechend dem Lebensalter der angemeldeten Kinder (ältere vor jüngeren Kindern).  
(3) In die Kindergartengruppen des Kindergartens der Marktgemeinde Grafenstein, die keine 
Förderkindergartengruppen sind, dürfen Kinder mit Behinderung zur Bildung, Erziehung und Betreuung 
aufgenommen werden, wenn die im Hinblick auf die Art der Behinderung erforderlichen räumlichen und 
personellen Voraussetzungen gegeben sind und wenn zu erwarten ist, dass im Hinblick auf den Grad und 
die Art der Behinderung eine gemeinsame Betreuung möglich ist.  
(4) Voraussetzungen für die Aufnahme sind  
a) das vollendete dritte Lebensjahr,  
b) die soziale, emotionale, körperliche und geistige Eignung des Kindes,  
c) die schriftliche Anmeldung durch den/die Erziehungsberechtigte(n),  
d) Nachweis der Berufstätigkeit des/der Erziehungsberechtigten mit genauer Dienstzeitangabe, 
e) die Vorstellung des Kindes bei der Kindergartenleiterin bei der Einschreibung,  
f) die Vorlage eines hausärztlichen Untersuchungsbefundes und allfälliger Impfzeugnisse,  
g) die schriftliche Verpflichtung eines Erziehungsberechtigten, die Kinderbildungs- und -betreuungsordnung 
einzuhalten.  
(5) Anmeldungen werden grundsätzlich während der Öffnungszeiten des Kindergartens bei der jeweiligen 
Kindergartenleitung und vom Amt der Marktgemeinde während der Amtsstunden entgegengenommen. Der 
Abgabetermin für Anmeldungen endet für jedes Kindergartenjahr (September bis August) Ende Februar.  
 

§ 2 Vorschriften für den Besuch 
(1) Der Kindergartenbesuch hat regelmäßig zu erfolgen. Die Erziehungsberechtigten haben für die 
Übergabe und Abholung des Kindes zu den festgesetzten Betriebszeiten durch geeignete Personen im 
Sinne des Kärntner Jugendschutzgesetzes zu sorgen. Die Übergabe und Abholung des Kindes erfolgt in 
der Verantwortung des/der Erziehungsberechtigten persönlich an die Pädagogen/Kleinkinderzieherin. 



17 
 

Spätester Übergabezeitpunkt 8.30 Uhr. Bei einem Fernbleiben vom Kindergartenbesuch ist dies bis 
spätestens 8.30 Uhr zu melden. 
(2) Das Kind ist entsprechend gepflegt und gekleidet in den Kindergarten zu bringen. Es ist für den 
Kindergartenbesuch mit Hausschuhen, nach Absprache mit Turnbekleidung sowie mit Jause (bei 
Nachmittagsbetreuung) auszustatten.  
(3) Jede Erkrankung des Kindes oder sein sonstiges Fernbleiben ist der Leitung des Kindergartens 
unverzüglich bekannt zu geben.  
(4) Ein erkranktes Kind darf den Kindergarten nicht besuchen. Tritt die Erkrankung erst während des 
Kindergartenbesuches zu Tage, ist das Kind über Verständigung durch die MitarbeiterInnen des 
Kindergartens vom Erziehungsberechtigten unverzüglich abzuholen. Nach Infektionskrankheiten darf der 
Besuch des Kindergartens auf Grund der Ansteckungsgefahr erst nach Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses 
wieder aufgenommen werden.  
(5) Bestehen begründete Bedenken bezüglich der körperlichen oder geistigen Eignung des Kindes für den 
Besuch des Kindergartens, kann von der Kindergartenleitung die Vorlage eines entsprechenden 
(fach-)ärztlichen Zeugnisses verlangt werden.  
(6) Während des Kindergartenjahres haben die Kinder mindestens fünf Wochen, davon durchgehend 
zumindest zwei Wochen, außerhalb der Einrichtung zu verbringen (§ 15 Abs. 2 K-KBBG).  
(7) Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe des Kindes an die PädagoInnen und endet bei der 
Übernahme des Kindes. 
(8) Die Ausgabe von Medikamenten an Kinder ist nicht erlaubt, ausgenommen davon sind 
Notfallmedikamenten bei Vorlage eines ärztlichen Attestes und Unterweisung durch den behandelnden Arzt. 
(9) Für den Schutz der Kinder auf dem Weg zum oder vom Kindergarten und für Vorkommnisse außerhalb 
der Betriebszeiten ist der Kindergarten nicht verantwortlich. 
(10) Kinder mit Läusebefall dürfen erst wieder in den Kindergarten, wenn sie Läusefrei sind.  
(11) Erziehungsberechtigte sind verpflichtet bei Änderung von Anschrift, Telefonnummer etc. dies der 
Kindergartenleitung mitzuteilen. 
 

§ 3 Tarife für den Kindergartenbesuch / Tarifschuldner 
(1) Seitens des Amtes der Kärntner Landesregierung – Abteilung 6 wird die Bildung und Betreuung der 
Kindergartenkinder gefördert, sodass für die Erziehungsberechtigten keine Betreuungskosten anfallen.  
(2) Im Zusammenhang mit dem Kindergartenbesuch sind vom Erziehungsberechtigten (Tarifschuldner) 
Tarife für das Mittagessen und Vormittagsjause sowie für Bastel- und Kreativmaterial zu leisten.  
  
2.1. Mittagessen und Vormittagsjause monatl. € 104,60 
2.2. Bastel- und Kreativmaterial monatl. € 6,00 
 

§ 4 Fälligkeit, Verrechnung 
(1) Die Tarife sind monatlich im Vorhinein bis 10. eines jeden Monats zur Zahlung fällig.  
(2) Zu Beginn des Betreuungsjahres ergeht eine Mitteilung samt Zahlungsaufforderung über den monatlich 
zur Entrichtung fälligen Tarif. Sollte die Begleichung seitens des Tarifschuldners nicht per Dauerauftrag oder 
Einziehungsauftrag veranlasst werden, besteht die Möglichkeit der Anforderung von Zahlscheinen zur 
monatlichen Entrichtung des Tarifes.  
(3) Zum 31. Juli ergeht seitens der Finanzverwaltung eine Endabrechnung mit Fälligkeit zum 10. August.  
(4) Im Falle der Abmeldung oder der Entlassung während des Monats sind die Tarife bis zum Monatsende 
zu entrichten. 
 

§ 5 Austritt, Entlassung 
(1) Die Abmeldung des Kindes vom Kindergarten ist der Kindergartenleitung oder der  
Marktgemeinde Grafenstein zumindest 14 Tage vor Monatsende schriftlich bekannt zu geben.  
(2) Aus nachfolgenden Gründen kann eine Entlassung des Kindes aus dem Kindergarten durch die 
Marktgemeinde Grafenstein ausgesprochen werden:   

a) das Vorliegen einer physischen oder psychischen Beeinträchtigung, die eine Gefährdung anderer 
Kindergartenkinder oder des tätigen Personals oder eine schwerwiegende Störung der 
Erziehungsarbeit befürchten lässt.  

b) längeres oder wiederholtes Fernbleiben des Kindes ohne Verständigung der Kindergartenleitung  
c) Verletzung der Bestimmungen der Kinderbildungs- und -betreuungsordnung durch den/die 

Erziehungsberechtigen, insbesondere auch die wiederholte Nichtleistung der Tarife.  
(3) Das Vorliegen einer psychischen oder physischen Behinderung/Beeinträchtigung muss vor Ausschluss 
mittels eines (fach-)ärztlichen Zeugnisses oder mittels schriftlicher Begutachtung durch eine den jeweiligen 
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Kindergarten betreuende Pädagogin bzw. Fachkraft der AVS (Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe) belegt 
werden.  
 

§ 6 verpflichtendes Kindergartenjahr 
(1) Die zum Kindergartenbesuch verpflichteten Kinder (letztes Jahr vor Beginn der Schulpflicht) haben den 
Kindergarten an mindestens vier Tagen der Woche für insgesamt 20 Stunden zu besuchen.   
(2) Die Bildungszeit im verpflichtenden Kindergartenjahr wird Montag bis Freitag von 06.45 bis 12.30 Uhr 
festgelegt.  
(3) Die festgesetzte Bildungszeit wird durch Anschlag im Kindergarten verlautbart und den 
Erziehungsberechtigten in geeigneter Form zur Kenntnis gebracht.  
(4) Die Verpflichtung zum Kindergartenbesuch beginnt mit dem zweiten Montag im September und endet 
mit Beginn der Hauptferien nach § 74 Abs. 2 des Kärntner Schulgesetzes, die vor dem ersten Schuljahr 
liegen.  
(5) Für die Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr ist einmal jährlich verpflichtend ein 
Entwicklungsgespräch zu führen (§ 16a Abs. 3 K-KBBG).  
 
 
 

§ 7 Betreuungszeiten 
(1) Die Betreuungszeiten werden wie folgt festgesetzt:  

 
Halbtagsbetreuung mit Mittagessen 
ohne Besuchsverpflichtung     06.45 bis 13.00 Uhr  
bei Besuchsverpflichtung nach § 6   06.45 bis 13.00 Uhr 
 
Ganztagsbetreuung mit Mittagessen 

06.45 bis 17.00 Uhr 
 

(2) In begründeten Fällen (beide Elternteile voll berufstätig) kann der Kindergartenplatz bei 
Ganztagsbetreuung täglich  
durchgehend von 06.45 bis 17.00 Uhr in Anspruch genommen werden.  
 

§ 8 Betriebs- und Öffnungszeiten, Ruhen des Betriebes 
(1) Die Betriebszeit wird wie folgt festgesetzt:  

Regelbetriebszeit 
01. September bis 31. Juli 

an Werktagen Montag bis Freitag 
06.45 bis 17.00 Uhr 

  
Sommerbetriebszeit (beide Elternteile berufstätig) 

01. August bis 14. August 
an Werktagen Montag bis Freitag 

07.00 bis 16.00 Uhr 
  
(2) Die Zeiten des Ruhens des Kindergartenbetriebes werden wie folgt festgesetzt:  

Kindergarten geschlossen 
15. August bis 31. August 

24. Dezember bis 06. Jänner 
Karwoche 

Gesetzliche Feiertage 
  

§ 9 Einschreibung 
Die Einschreibung im Kindergarten findet am ersten Werktag im September in der Zeit von 06.45 bis 08.30 
Uhr unter vorheriger telefonischer Zusage statt.  
Vorausgehend wird im Rahmen von Schnuppertagen (Juli) der beabsichtigte Besuchsbeginn definiert. 
 

§ 10 Inkrafttreten 
(1) Diese Kinderbildungs- und -betreuungsordnung tritt am 01. September 2025 in Kraft.  
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Kinderbildungs- und -betreuungsordnung tritt die Kinderbildungs- und -
betreuungsordnung vom 12.Mai 2016, Zahl 240—2/2016 idgF, außer Kraft. 
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Der Bürgermeister: 

 
 

ÖR Mag. Stefan Deutschmann 
 

Diskussion: 
Fr. Edlacher fragt nach, ob bis jetzt ein Nachweis über Dienstzeiten verlangt wurde. 
AL Hr. Ing. Mag. Tischler teilt mit, dass bisher nur bei Engpässen nachgefragt wurde. Da zukünftig 
aber eine Bereitstellungspflicht gilt, ist es notwendig für die Personalplanung dies in die 
Kindergartenordnung aufzunehmen,  
 
Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2025 den 
Antrag auf Beschlussfassung der vorstehenden Kindergartenordnung. 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
 

10. Pflegenahversorgung 
 
In der Pflegenahversorgung wurde aufgrund der Gesetzeslage, Kontakt mit Frau Dr. Miklautz 
aufgenommen. Aufgrund der Situation, dass in unmittelbarer Nähe zu Grafenstein Frau Nadine 
Socher, wohnhaft in Lassein sich für eine Anstellung beworben hat, wurde kurzerhand mit dem 
Vorsitzenden des Sozialhilfeverbandes Rücksprache gehalten. Die Anstellung von Frau Nadine 
Socher mit einem Ausmaß von 50% wurde bewilligt. Frau Socher hat auch mitgeteilt, dass sie per 
1.4.2025 den Dienst antreten kann. Sie soll unterstützend aber vor allem zu den Hilfesuchenden 
Kontakte herstellen und diese in den Belangen der Pflege und Mindestsicherung unterstützen. 
Des weiteres ist auch die Schaffung von Maßnahmen zur Freiwilligenförderung im kommunalen 
Geschehen als weitere Zielsetzung der Beschäftigung zu sehen. 
Vorerst wird sie in den Medien aber auch bei diversen Veranstaltung (Pensionisten, Senioren, 
etc.) auftreten um insbesondere im Gemeindegeschehen eingebunden werden. 
Die Entlohnung erfolgt zu 100% seitens des Landes. Die Gemeinde hat die Bereitstellung von 
Büroräumlichkeiten sowie eines Laptops und die Zugänge zu den Plattformen des Landes zu 
veranlassen. 

 
Die Diensttelefonnummer lautet 0664 / 454 28 01; E-Mail: nadine.socher@shv-klagenfurt.at; 
Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis. 
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11. Schutzwasserverband Rosental – Satzungen 
 
Am 3.12.2024 wurde die Aufnahme der Marktgemeinde Grafenstein in den Schutzwasserverband 
Rosental beschlossen. Die bescheidmäßige Feststellung erfolgte, am 7.2.2025 durch das Amt der 
Kärntner Landesregierung, Abt. 8, Zahl 08-ALLWR-8912/2018-25.  
Die nachstehenden Satzungen gelten derzeit: 

 



21 
 



22 
 



23 
 



24 
 



25 
 



26 
 



27 
 

 
 
 



28 
 

Seitens der Marktgemeinde Grafenstein werden entsprechend der geltenden Satzungen als 
Vertreter in den Verband entsandt: 
 
Bgm. ÖR. Mag. Stefan Deutschmann  Ersatz: Vzbgm.DI Markus Tschischej 
Vzbgm. Valentin Egger   Ersatz: GR Friedrich Pribassnig 
 
Diskussion: 
Fr. Edlacher erkundigt sich, wann seitens der Gemeinde Projekte eingereicht werden. 
Hr. Bgm. Mag. Deutschmann informiert, dass die Projekte von der Wildbachverbauung 
selbstständig abgewickelt werden. 
Fr. Edlacher fragt nach, wann der Schotterfang in Sand gemacht wird. 
Hr. Bgm. Mag. Deutschmann teilt mit, dass dies für 2026 geplant ist. 
 
Antrag:  
Der Gemeindevorstand beschließt in der nächsten Sitzung des Gemeinderates den Vorschlag auf 
Entsendung der genannten Vertreter zu stellen. 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
 

12. Gewerbepark Grafenstein Süd 
 
Hr. Vzbgm. Egger informiert: 
 
Für die noch freien Flächen im südlichen Abschnitt des Gewerbeparks haben sich mehrere 
Interessenten gemeldet. 
Einige mussten abgewiesen werden, da die vorgestellten Betriebskonzepte nicht im Einklang mit 
den Vorgaben der beschlossenen integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanverordnung 
standen. 
Nunmehr stehen drei konkrete Interessenten fest. 
 
Weiters wird mitgeteilt, dass im Gemeindevorstand der Beschluss gefasst wurde, die 
Gewerbeförderung als freiwillige Leistung für Neuansiedelungen ab 1. Januar 2025 auszusetzen, 
da auch seitens des Landes Kärnten die Rückstellung der freiwilligen Leistungen angeordnet 
wurde. 
 
Auch seitens der angesiedelten Zahnärztin besteht ein Interesse am Erwerb eines Grundstückes 
für die Errichtung und den Betrieb von Ordinationsräumlichkeiten. Da ein derartiges Vorhaben 
nicht ganz den Intentionen der Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung im Gewerbegebiet 
Grafenstein Süd entspricht, soll erst nach Rücksprache mit der Abteilung 15 beim Amt der 
Kärntner Landesregierung eine Entscheidung getroffen werden. 
 
Hr. Maurel merkt an, dass er bereits in der Sitzung des Gemeindevorstandes darauf hingewiesen 
hat, dass in den nächsten Jahren Hr. Dr. Ott in den Ruhestand gehen wird Es darf unter keinem 
Umstand die zweite Kassenstelle für einen praktischen Arzt im Gemeindegebiet verloren gehen. 
Möglicherweise könnte man durch die Bereitstellung einer Ordination einen Anreiz schaffen, dass 
ein zweiter Kassenarzt ansässig wird. 
 
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
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13. ÖBB Immobilien – Bahngrundbenützungsvertrag 
 
Mit den ÖBB wurde seit dem Bau der Koralmbahn die Überlassung bzw. die Möglichkeit der Pflege 
der Einhausung und in weiterer Folge die Einrichtung eines möglichen Rad- und Gehweges 
diskutiert. Nunmehr nach mehr als 7 Jahren ist seitens der ÖBB die Bereitschaft gegeben ein ca. 
2m breiter Streifen hinter dem Hambruschsaal bis zur Bahnüberführung bei den Objekten der 
Kärntner Heimstätte in der Florianigasse. 
Es hätte den Vorteil, dass die Radfahrer nicht die Straßen im Ortskern welche ein gewisses 
Gefahrenpotenzial aufweisen, nutzen müssen, jedoch die angrenzenden Annehmlichkeiten wie 
Gasthof, Bank, Frisör, Gemeindeamt etc.in der Nähe als Anbindung zu sehen ist. 
Auch das Projekt Radwegverbindung Klagenfurt-Drauradweg würde diesbezüglich davon 
profitieren und eventuell bei der Umsetzung könnten zusätzliche Mittel angesprochen werden. 
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Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Beschlusses vom 1.4.2025 den Antrag 
auf Genehmigung des vorstehenden Vertrages. 
 
Abstimmung: einstimmig 
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14. Flurbereinigungsverfahren  
 
Im Bereich nördlich der Ortschaft Haidach wurde ein Flurbereinigungsverfahren eingeleitet. Dabei 
soll auch ein bestehender Feldweg (Parzelle 513, KG Replach), welche im Öffentliche Gut steht 
teilweise aufgelassen werden. Im Gegenzug wird zur Erreichbarkeit der Grundstücke eine 
bestehende Wegparzelle erweitert und begradigt. 
Das Verfahren wird über die Abt. 10 Agrartechnik im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens 
abgewickelt. 
 

 
 
Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2025 den 
Antrag, der beabsichtigten Auflassung / Übernahme von Parzellenteilen aus/ins Öffentliche Gut 
der Marktgemeinde Grafenstein wie im Projekt GZ.:10-ABK-FB-241-TP der Agrarbehörde Kärnten 
ausgewiesen, die Zustimmung zu erteilen. 
 
Abstimmung: einstimmig 
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15. Ländliches Wegenetz – Sanierung 2025 
 
Für die Sanierung des ländlichen Wegenetzes wurden bei der Agrartechnik nachstehende 
Weganlagen eingemeldet: 
 

• Verbindungsweg Aich-Oberfischern 

• Auenhoferweg 

• Froschendorferweg 

• Hofumfahrung Weratschnig 

• Saagerweg 

• Sabuatach 

• Skarbin 

• Schlossweg 
 
Dabei werden seitens der Abt. 10 Agrartechnik notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung bzw. 
auch Erneuerungsmaßnahmen aufgenommen und entsprechend kategorisiert. 
 

• Künettenasphaltierung nach Glasfaserverlegung 
Mit der im Zusammenhang des Glasausbaues wurden die Straßenanlagen (Bankette, Asphalt, 
Gehwege) der Marktgemeinde Grafenstein in Anspruch genommen und über den Winter nur 
notdürftig mit Fräsgut bzw. Aushubmaterial wieder aufgefüllt. 
Im Frühjahr ist beabsichtigt die Schlitze und Gehwege zu asphaltieren und die Bankette 
wiederherzustellen. In einem Jahr sollen dann insbesondere die Schlitze noch mal nachgearbeitet 
werden. Dabei sollen die Künettenbreiten beidseitig nachgeschnitten (Übergriff mind. 20cm) und 
neu asphaltiert werden. 
 

• Adaptierung des Fuß- und Radweges entlang der Unterflurtrasse 
Durch den Bau des Glasfasernetzes und der Erweiterung der Fernwärmeversorgung wurde 
vereinbart, dass die bei der Neuverlegung der Leitungen beanspruchten Wegstreck über eine 
Breite von 2m, der Boden abgetragen und nach Verdichtung des Untergrundes die Fläche mit 
Asphaltabrieb 10cm Stärke ganzflächig bedeckt und verdichtet wird. 
In weiterer Folge wird im Zusammenhang mit dem Tourismusverband und dem beabsichtigten 
Zusammenschluss mit dem R1 (Drauradweg) der weitere Ausbau realisiert. 
 
AL Ing. Mag. Tischler teilt aufgrund der Anfrage von Hr. Hanschitz mit, dass die Straße am 
Tainacherfeld nicht ins ländliche Wegenetz fällt. Weiters liegen die besonders schlechten 
Straßenabschnitte im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Völkermarkt. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur Kenntnis. 
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16. K-KBBG Elternersatzbeitragsvereinbarungen 
 
Im Zusammenhang mit der K-KBBG sind die Gemeinden berechtigt für Kinder aus anderen 
Gemeinden einen Elternersatzbeitrag den zuständigen Gemeinden vorzuschreiben, sofern 
Mangels an Plätzen ein Besuch in der Wohnsitzgemeinde nicht möglich ist. 
Eine Bestätigung durch die Wohnsitzgemeinde hat zu erfolgen.  
 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur Kenntnis. 
 
 

17. Allgemeines  
 

• Slow Food Village Grafenstein 
 

• Schulmobiliar 
 

• Baukartell 
 

• WC-Anlage P&R 
 

• Anfragebeantwortung FPÖ vom 2.4.2025 
 

• Veranstaltungsaviso 
- 23. April 2025; Hambruschsaal; „Gesundheit am Punkt“ mit diversen Vorträgen und 
Gesundheitsstraße 
- 24. April 2025; Hambruschsaal; Vortrag „Quer durch das Gartenjahr“ mit Möglichkeit zur 
Anmeldung an der Teilnahme der diesjährigen Blumenolympiade 
- 12. April 2025; Parkplatz Kreisverkehr, Schmankalan Markt 
 
 
Um 20:33 Uhr schließt Hr. Bgm. Mag. Deutschmann die Sitzung. 
 

Die Schriftführerin: 

 

Andrea Schnögl 

Der Bürgermeister: 

 

ÖR Mag. Stefan Deutschmann 

 

Die Protokollfertiger: 

 

Nina Maurel Mag. Peter Ruttnig 


